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fung jedoch weiterführen und 
die Ansaat bis spätestens 15. 
Juni abschließen. Aufkom-
mende Problemunkräuter wie 
die Ackerkratzdistel lassen 
sich vor Beginn der Samenbil-
dung mit einem Schröpf-
schnitt bekämpfen. Dabei wer-
den sie unterhalb der Blüten, 
aber möglichst hoch über dem 
Boden abgeschnitten. Auf grö-
ßeren Ansaatfl ächen sollten 
Sie eine bis zwei Schwarzbra-
chestreifen freihalten und die-
se künftig ein- bis zweimal 
jährlich bearbeiten. 
Wenn es nicht gelingt, die Flä-
chen von Problemunkräutern 
wie Quecke oder Ampfer zu 
reinigen, sollten Sie auf die 
Ansaat verzichten.
• Anpfl anzung von Hecken, 
Feldgehölzen und Streuobst
Bei frostfreiem Boden kann im 
März mit der Pfl anzung von 
Gehölzen begonnen werden. 
Auf Sandboden oder in Tro-
ckengebieten sollte die Pfl an-
zung, wenn möglich, auch im 
März abgeschlossen werden. 
Eine frühe Pfl anzung bringt 
im Allgemeinen ein besseres 
Anwachsergebnis. Grundsätz-
lich ist auch die Anlage von so 
genannten Benjes-Hecken 
möglich. Dazu sollte unbe-
dingt vor der Aufbringung des 
Reisigwalls eine Reihe Gehölze 
gepfl anzt werden, die dann 
von beiden Seiten mit Reisig 
und Ästen angedeckt wird. 
Der Standort von Hecken und 
Feldgehölzen ist immer ab-
hängig von den örtlichen Ge-
gebenheiten und der geplan-
ten künftigen Funktion. In 
der Regel werden Hecken ent-
lang von Flurstücksgrenzen 
gepfl anzt. Dabei ist auf den 
im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelten Grenzabstand zu 
achten. Er beträgt bei Hecken 
über zwei Metern Höhe zwei 
bis vier Meter. Es muss auch 
bedacht werden, dass Hecken 
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• Heckenpfl ege
Nach dem 28. Februar sind 
Heckenpf legemaßnahmen 
nicht mehr erlaubt. Räumen 
Sie jetzt noch in der Land-
schaft liegendes Heckenpfl e-
gematerial umgehend ab, da-
mit es nicht von Vögeln als 
Brutplatz genutzt und dieser 
später zerstört wird. Kleine 
Mengen können zur Struktur-
verbesserung in der Hecke lie-
gen bleiben.
• Ansaat von Blühfl ächen 
oder Buntbrachen
Die Flächen sollten so bald wie 
möglich gepfl ügt und im Lau-
fe des Frühjahrs mehrmals 
mechanisch bearbeitet wer-
den, um Wurzelunkräuter zu 
bekämpfen. Bei weitgehender 
Unkrautfreiheit ist eine An-
saat etwa ab dem 20. April 
möglich. Bei starker Ver-
unkrautung sollten Sie die me-
chanische Unkrautbekämp-

ein starkes Breitenwachstum 
entwickeln. Vor allem von 
Straßen und Wirtschaftswe-
gen, insbesondere an Kreu-
zungen, ist ein ausreichender 
Abstand einzuhalten. Neben 
der Hecke ist beidseitig noch 
ein mindestens zwei Meter 
breiter Saum zu berücksichti-
gen. An stark befahrenen 
Straßen sollten in der Regel 
keine Hecken gepfl anzt wer-
den, das dient auch der Wild-
unfallvermeidung.
Es dürfen nur standortheimi-
sche, wenn vorhanden au-
tochthone Gehölze verwendet 
werden. Die Artenzusammen-
setzung sollte sich an natürli-
chen Hecken oder Waldrän-
dern der Umgebung orien-
tieren. Der Baumanteil soll in 
Hecken zwei Prozent, in Feld-
gehölzen zwanzig Prozent 

nicht überschreiten. Reine 
Strauchhecken erfüllen oft 
alle gewünschten Wirkungen 
und werden darüber hinaus 
von den Landwirten eher ak-
zeptiert. Um eine hohe ökolo-
gische Wirksamkeit zu errei-
chen, sollten die Hecken 
einschließlich des beidseiti-
gen Saums wenigstens acht 
Meter breit sein. Ein schnelles 
Einwandern von Pfl anzen und 
Tieren in die neuen Hecken 
und Feldgehölze ist durch ei-
nen Anschluss an vorhandene 
Strukturen, wie Hecken, Rai-
ne, Waldränder und Ähnli-
ches zu erreichen. Feldgehöl-
ze sind umso wirksamer, je 
größer sie sind. Die Randzone 
sollte dicht mit dornigen 
Sträuchern bepfl anzt und der 
Innenraum locker mit Bäu-
men überstellt werden.

Jetzt im März erwacht die Natur aus dem Winterschlaf, und es ist Zeit, die 
Reviere fürs nächste Jagdjahr zu rüsten. Dazu gehört auch, neue Lebensräume 
fürs Wild zu schaffen und bestehende zu pfl egen. Kompetente Tipps dazu gibt 
Hans-Jürgen Unger.

Wer jetzt Büsche oder Bäume pfl anzt, sollte damit auch baldmöglichst fertig 
werden – dann wachsen die Pfl anzen besser an. 

Hans-Jürgen Unger ist Stellvertreten-
der Leiter des Instituts für Agrar-
ökologie an der Landesanstalt für 
Landwirtschaft. 

Neue Broschüre: „Das Kulturland-
schaftsprogramm – Herzstück

bayerischer Agrarumweltpolitik“
Die Meldefrist für das KULAP 2009 ist leider 
Ende Februar verstrichen, doch fürs nächste Jahr kann wie-
der gemeldet werden. Welche Ausgleichszahlungen den 
Landwirten für umweltschonende Bewirtschaftungsmaß-
nahmen zur Verfügung stehen, darüber informiert diese 
Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. Sie ist erhältlich übers 
Internet: www.verwaltungsportal.bayern.de Services: 
Broschüren bestellen, Neuerscheinungen. 




